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-zur Neufassung der,..

- , /.>£ j-.N-.A-N Z. 0/-RVD If U N-’-Ö,

der'Studentenschaft der TH Darms tadt V
.des- öffentl..Rechts' -

4 I, .Einleitung e, K •' ’’ ,X /-

§1 üeitun^sbereich ■, • ' ■ , VA'•<     m W m m ,,     ̂ >' 4, *, v Y*4 t *

,' >( j yybiese 'Finanzordnüng .-regelt die Haushalts« und Kassen

führung der Studentenschaft, soweit eä .sich .um ̂ Verwaltung 

von liiit'ein1 handelt, ••die'’ ’i» den ausschließlichen Zuätan- ' ,

.digkeitsbereibh, der Studentenschaft, fallen. ' ■ *r V '

( 2 ) Soweit' in dieser, Pinahzordhung nichts.anderes fes/tge*- 

legt ist,’ gelten die fiir Vdas\ staatliche Rachrtdrigs- und , . . 

Kassenwesen getrCf’fenen -̂as',t'iniftftai#en*. 1 ' ? “

ie.g.Bs.sv.4 ;/; _ 4 , 4  v'  ;■ ■.~ 4 ;; ;4V " ■ v:T'\;

Bei Zweifeln über die Auslegung dieser/Ordrituig entscheidet

*' der Ältestenrat* f, ■*

1 :ii

II,.Haushaltswesen 5

■ §3 Das I ia u s h a ivts -i'a h r  .-•■4' , . • \; \v  . ' -i-' - ;» , “ '■ f
■ -• ;; * . .. 4 ’’ s ' f 4 **'- ’ ', > , -
' (1) sDas Haushaltsjahr. im -Sinne dieseriFinänzordhÜngabeginnt'

. am 11 jahüar und endet/am jt* Dezember,. 1 ?i. »4 v- ••1 .

”.(2) Dier Stt^enten^häftsbditräge vom l/ihtersdmester werden

jeweils den Einnahmen deS, folgenden; Haushaltsjahres zugeführt%

§k Ordentlicher und außerordentlicher' Haushalt j ’• / • .
. , 4- . * Of ’ •"' , /. Ix 7 , =. " . ■=-- y, " "
(1) Der H-ushalt zerfällt in denordentliehen und den.außer—

otdentiichen'Haush%lt. . . ‘4 --:-rV... ' .’-V/ -•-..

, ( Z) In den’ ordentlichen ilAushält. gehören., die. .regeimäßigen

, Einnahmen uhd .did aus ihnen äzu.'bestreitenden Ausgaben',„der , .

■ Studentenschaft..?V y'■ ’ ' ’* , V ' ■' ; " ■4 - * 'V•'

( 3)' .'Der' äußererdentliehe ..Haushalt; umfaßt alle' Einnahmen ;und

Ausgaben, die nicht unter, den ordentlichert Ilaüshalt fällen»

. sowie, die Zuschüsse aus dem: prdehtiichen .Haüshait, ( § ißj '* *

§5 Haushaltsplan, Aufstellung des Vorahschläges ' ■■■'. ’ 4 v'"', V '
- 4"-* - ■ ’. 4 •• , ■ v . ; ' , . ; ■ ; _ V- ■ ' •» ,  ’ ■ 1 \ . <
(1?) ,Der = Einanzreferent stellt' im Eirtyernehiiaen-mit dem’ Verstand

und :'den AStAviliigliedern, auch der nachfo'lgenden. Aßitsperipde4^

einen Haushaltspian auf. Der • H ushaitspian niuß; dem HaÜBhaltsw *t

, ausschuß rechtzeitig vörgeiagt werderii / V .’ - .» > -1, /
1 v ■ v4 - , . v • ' ' ’ 'V-2-. • -J '■



£'2)~ In,''dem'.Hausha'-lLt aplan . sind .für., die/,Einnahmen Mindest- - 

und \für. die Ausgaben dlÖchsts'ätÄe anzusetzen. ; «” 11 

(.3) ,t>er. Hauäbali^pian .ist .mindestens, eine Afochb vor'1 Be- / 

ratürig ira StudentehnPariämeni an den, Äns,ebtagbre^tferri£ der 
Studentenschaft zu Veröffentlichen»/ •' • - • " ̂

§b Beratung und Besclilußfassung- *%•* • . -■ ,?

( i) Der Haushaltsplan ist. /spätestens, in der vor letzten.^ 

Sitzung, des'/alteri, Haushaltsjahres dem Par.lamäht deriätü-
’ ;i ' _ , ... vV _ ■*» 1̂. * , , t - ’’ v <■ „ . ‘ / ‘ " , *' *-

denten chaft vörz.ulegeh» Dabei muß der F.inanzref ererit
• V  \ ' .. / ' . "• ' ' / ' , ' ..-■■■ •- ‘ ■ , /'
den Entwurf -begründen0 v -• *. - s
2 ’ ' ’ . ' . , '-£‘ ~Z \ /

(2) Bei der Beratung, des'Haushaltsplanes dürfen Anträge,

die. eine Mehrausgabe zürn Inhalt , haben,, nur dann genehmigt

werden,; \/erm . gl.eidhzeitig/ D^ecitung.svorSchläge vorli’e g e r t . .

(.3) Gegen, t das Votum des Finanzre’f erenten 'ist eine Genehrni-

.gung des';Haüähal>fespl'anes liür itiitlabäöluter; iiehrheit ,aller

Mitglied’ier-des-'Studentenparle/riientes mögliche* ' » •

L

Der erdentliehe; Hßüshaltsplän muß vomParlament in drei : 

Lesungen behandelt/,und beschlossen werden, Beschlüsse werden, 

soweit durch diese Ordnufig nicht anders geregeltj/ mit-ein'i- 

fa’cher Mehrheit , g e f a ß t (- • . / “;,;/ / /- ■/ V  * *• , / ." *■ •/*

( 5) Der außerordentliche: Haushaltsplan nmß.vöm H; üshalts-* 

aüsschuß gebilligt und dem Parlament ,:zurt'Kenntnisnahme vor-, 

gelegt, Werden,. 16) ■ _ - .... •„ ; , , ̂ : /' > ' . ,

§ 7 lnkro.rttreten . ■ , ' /  '■> -" • ’ '• - , . - v

(1 ) Der Haushaltsplan'tritt.mit seiner Genehmigung durch das . .

Parlament'urtd den .Vermögehsbe'ir.at in Kraft, ‘ ; ■*

(2) Kömmt, keine rbchtzeitige Genehmigung* zustande'* 'Sö dürfen , ,t

die einzelnen Konten'/bis zu einem Drittel, des’ Betrages' des ''! 

vordnge^ange’nen„Höüöhedtbs^ belastet werden, '

(3) “Der./verabschiedete Haushaltsplan ist an den Artschiagbretter»

der Studentenschaf€< mindestens. eine' IJöche' aüszühängenV . ^

§ iS Äbwe ichungen voi:i Hnushaitsp̂ lan : . , t*,./’/./ ' ' '. ■ r ■

Alle ’ züsät/zlLehen rAusgaben txnd Einnahmen während des Haus•*' , ,

■haits/fahres müsser in. einem Hachtragshäushalt 'vom Parlament ■ ; ‘ 

und yorjAye'naögeilhbeirät genehmigt werden,- . , .1
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III;. Fihanzgebareh und Kassenwesen „• '' ’

§9 Finänzg.ebaf en- . ;■>* y - ,■ ' >';:

Die Verantwortung. für das Fihähzgebareri derySt udentenschaft f ■ \  

obBegft döb;- .Vorst'äwdV; r, . > '•*' - • „  ^

§ tO LarifTfri'-st'iKe.-Viert'räfi:© » , . I’ , • ’ k > ■ ■ ”

> - v k ■ “? ‘

y ; # H
? • *

• Alle'. V.erf'üĝ n'gs>6re-bh*'igt;©.ö'- über. Ü e a  fli^U8liait8:pX|kn'e.8 1 
dürfe« iVprpf licht ende Veirträge lediglich für die. iDauer ihrer* ■ 
•Amtszeit eirigehen. "Für über : ihre Amtszeit hiiiäusgohend©; ver— - , ' , 
pflichtende yerträgej rausgenorAieh Anstellungsverträge., muß • 
die Zustimmung iüres Nachfolger's und des Parlabentes- ybr~

.* ■ - - y "' *’ ■,/’ '/ * v . ■* ■ ‘y- ' ’ -̂v,; i y  ̂ ’ ■' >
-liegen. ; _ ,r a. • v-, /  y ; • ; . "y , ;

§11 Dar liehen/ St ipdridiehv •BürgscViaf ten 'V i j , " „ * . ■ . ,►

! V '

. (1) Darlehen, Und Stipendien dürfeii von Organen der* Studenten-- ».* ' 
schaft nur .in Anlehnung, an die, gelienden FÜrderürtgsrichtlinien 

yer.gbben werden.v /  ■ - /■. > , •„

*- - ‘E
, ' A

t
' 1 ' ‘1 .« '

■Y t

(2) Darlehen über Dil 3 0 0 . und Stipendien bedürfen der Ge- ' : r y 
nehmigüngydds : Parlament s * ' ' /  ' - : , •« y t
(3) , Darlehen bis zu DüI 300,- -  bedürfen der ■schriftlichen , ". >' ' - y  A !• • - ,. ' . ... ’ • ',u-‘ 
Zustimmung eines yorstandsmitgliödes und,des Finanzreferen- .*
ten. Sie. sind "innarhalb von drei, ilonateni ^jedoeh spätestens ' ! ’ ;

. bis zuri ;Ende des .laufenden Hausha 11s“jahres zurückzuzahlen. •
' «*.- f 5 .v 

A f‘ (4) Die Übernahme voh Bürgschaft eh -und-■finanziellen'Garant. . y
■ ti.en . jeder Art .ist,Orgänen^ d̂er Studentenschüf.t untersagt., , < - , J

3 .( '** ->§•12 yorschüssd y'v -< ' ; /  y ,

; f t-' * :

( 1)- Für Aufgaben im Bereich der Studentenschaft können Vorv ■ ■ ' '

„ schüsse gegeben werden. ’ y;!; ä;; * , v"
(2) Die Verfügungsberechtlgung^ regelt ysich^naöh § 15 ( 1) ’ . “ ’

*§: 1'3 Anwerbung von Geldern . » y ./ ’ „ ; ; ’ ’ . /. 5 .

' Aktionen zür Anwerbung..von Geldern müssen im-ÄStA koordiniert * ’
“vv‘y "• ■ ’■ • . ;v, y y ,  '* ' y  - ►

' werden.y; . 1 •• ,, . ; '-y ;■ '•*" ’ ?  t u. • ■- , ./ } ■> ' .

t

' r
# „1

: §ia .KoUten yy/ y . ■ .'■■ ■■ ■, , y>, ■v *■ , i-, ■* . ,  >■ ,

(1 )• Die lionitenführung erfolgt^ durch den Finanzrüferehten.

(2)' Im Rahmen eines ̂ Kbhfenpiarte,s-.,Uit,Ü'''fÜr jeden5 Haushaitspian- ,i • 

"Posten ein KonfoÄ.geführt, y ■' , y i  *• =’ *-/.*; ,• : ';‘.'-
• , “j ■** :

u .» < 1

(3): Sämtliche Konten werdW zuyEnde des' Haushaltsjahres- zu„ , , 

Gunsten, desyzugehörigen Finanzkontps geräumt/' • L . y

y ~ ’ *■' Ä  ̂ " ' ' ^ 4  '  ̂ * * -i ' 5 % ' ! “■ ’y s y - * - "
\  *; ' / ' - W
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v-. ' .* * - <■ » ... V , **' \ " v ;
■1’ * , *■ __ \ V ;-̂ • *•_/. v!.'- - ;V % :

Zweckgebundene, nicht aus den Btudent enacha f tsbeiträgerr
;, r* * /  »• *' " *. , - . ¥" ' / ' i \  ‘v' , /  „ . ~ r -*j * ’ »A , pv , ,

’■ , t aufgebrachte iiittel vblei.beD:Jäuf/den Kohteiii .stehen. f - v

i • '^U:.?• : -.7 .' .:;' -r; :> ' v .•;:‘ ''-\i ■ j * f f i  , . 7 .; i - .. V- * . f • _ * ' ; r*, , :% ‘ ,x~ ‘ \ r *
( 1 ). im GeschäftsZimmer des AStA wird eine Kässe g e f ü h r t ■

r<* 1 '  '  * . , ^  J ^  t ~  ̂ v » . "■' ^ H % "  f', f <* '£ ' * , . **v  tf- , * * "  " '• , *.

die vorn. Finanzreferenten oder eider von ibia beauftragten '

Person verwaltet .wird. Der BestUhd der Kasse;.soll DH 10Ö0*—- . 

nicht,, überschreiten. Beträge über DH 5Q0*—**\ sind nach; Ge- 

, schäfts'schlhß. im Kassenschrank'zu--deporiiereii»", " ' . , '* •’•

' (2) FürTdi-U Kasse ist.'-ein förmgebundener Kassenbericht, zu .,

' führeh*, Dieser, ist'xairidestdns wöchentlich abzuschließen* *

. §16 Ver fugungSberecht igüng,- •’ ,* : j’’ *

,:(1') Für ?Aus,zahlungen> tind: Überweisungen-aus den-Bankkonten , ’ 1 

des AStA sind die Hitglieder des Vorstandes der Studenten- 

; schaft und der Finanzreferent Zwichnungsbereciifigt, und zwa*•’ ' C 

1 »̂ 'dewei, 1s ztirei. züsamiaen*;/,•; •: ' '■ '< **,' >* •' ' ' j

^2) kontoinhaber sind die ypm Parlament gewähiten bzw. be«*

■“ stätigten-Personen,; für -deren.ÄüfgabenbereiCh ein Konto; ge- *,

; • rfÜhT-t/wird* • '/ ' . >

(3) Auszahlungen und Überweisungen ;zü.(Lasten-der Konten ,, , ' .

,bedürfen der Äüstiiniaüng-des jeî eiligen kontoiniiaberS» pife . „* j

Zustimmung ist; hls Porügebiindene; Zahlungsant/eisung- abzügeben* = 

‘(4) Der; Finanzreferent kanh;mit Zustimmung;des. Vorstandes^ , l 

( Ckommisshrische. konte'n Dritter führen. Für diesö Konten sind *, 

die - jeweiligen -Konteniriha!ber/verfügüngsbe.rechtigt * • , 1 • : * *

’ §17- Ilaushalts'duSschuß; r" r’ •',»;; ?/f'• • ̂ * /''

' (<1) Der1'iiausha'itsaüsschüßisetzt sich aus H Parlamentai.iern'■ ■>  ̂ f * <.-r- " ",'r- i,  ~ is, t  t ■. /* ' * t j"  \  ’ 5  ̂ *

und einem Äl testenratSmi tgi ied Zusammen. " ' i \ « ,1  ̂ ; -

(2 ) Bör Haushaltsausschuß wird'vom Parlament spätestens. ’ 

auf der letzten Parlamentssitzung\iifi Sommer Seme Ster gteUählt ' • !*

und.’-'bfiei't>t zur _ IfÄltii-.'dos; riachfolg'e.nden• ÄusSchuSseS im .Amt.’ ;,

J (,3) Der Haushalt;SauSschuß berät den tFinanzfeferenten bei der ? ' .
' - ”  ■ ■■ .--w ' -v ‘ ; :.r - ■ ./.v. . • - ’1 ; ■»

AUfStellung, des- HäUshhltspianes. Er hat die1 Pflicht, das - '

Parlament über den llaüshäitsplan' Und den Jahresabschluß hin

reichend zu informieren ( §§5,6). ' . - J ̂

: U - •• 1 '• \



rFinanzreferent

(1) Der Finanzreferent ist- für die ;,r@phneri9ctie. Richtigkeit

sämtlicher Finanzgeschäfte der Stüdentenschdft verantwortlichv 

Er führt dazu eine ördnüngsgemäße doppelte:, Buchführung. :

Zu jeder Buchüng muß,ein /Beleg, Verliegen* Die Buchungsunterlagen 

Sind, 10 Jahre - auf zuh.eyähren. - t ,

(’2)' Der Finänzrefefent • kann Hilfskräfte h’eränziehen* •,
/ ' ‘ - ' * . - s ’ ;■ . ; . ■ - •. ’ y,

§19 Abschluß - , .

( 1 > Der Finanzrefereht legt nach Diskussion im jXiausha'ltsäus**. . 

schuß dem/Parlament eine Haushaltsrcehnüng, sowie eine Bilanz zum 

31 .Dezember jeden^ Jahres vor., . ,'r ’ i  - ■ "/.- ^

(2) Außerdem legt" der Finanzrefereht .mindestens dreimäl i»n Jahr, 

dem Parlamant bine So:ll»Ist-ReChrtühg zur' Infermatidn. Vor,

§20 Prüfung durch - den/Überprüf ühgsausschuß des Parlamentes

( 1 ) Däo pafia.,ient setzt 'einmal ,i‘i 'Jahr einen Überprüfungsäus-
* ' ■* f ^  • * F , t”v -  ’ [ * i  ‘ * -  _ “  * '•* r  * l

•schuJVätn-* ;der-aus /'zwei "Pariatients/iitgl'iedern- and eine i? Ilit- ' - 

glied-des Ältestenrats, besteht. - , J ' > > > • ■ '  .

(2) Der .iberpr füngsä isschüi; hat die Auf gäbe das Fihartzge>- .*• 

bähen der dtudäiitenstchaAt' in sächlicher 11insicht * zu p r ü f e n ' 

und defti “Pariambnt, darüber Bericht zü-erstatten!. ^ - ■ /;

‘Die,Überprüfung hat fiiindestens ,zweimal undt»war Zum 30.6.

-und, 3 1 . 1 2 .  j e d e n  J a h r e s "  zh t; e r f o l g e i i * . r ' ; • /  5 ^ ‘ t>

§2l Prüfungsbereich ~ _ ’ -g * ' , , r h  .. 15, •.

Der Prüfung durch den Überprüfungsausschuß unterliegen: j ‘

ä) alle Einnahmen und Ausgaben, die .in 'den..Zus'tändigkeitSr','< 

bereich der Studentenschaft fallen ■

b) die Bilanz z um - 31.12. jeden Jahres V 'ü ’ ’ -

§22; Prüfungsümfang • -- g ^ , / ’ 1 - \ ■- .

Die’-Prüfung erstreckt sich ha^aüfV’hb;'

a) hie /,einzeinen Rechnungsbeträge sachlich in Vorschrifts-

mäßiger ureise belegt sind  ̂ ” ... * ’>. ■ ' » ’■ " ;;' -

b) bei der Verwendung der Mittel nach den Bestimmungen, der1'vor#̂ ’

liegenden.. PinanZordnUhg’ und unter Beobachtxing der gebotenen 

Wirtschaftlichkeit 'verfahren t/urden ist “ , ’ . . ' ■ ' r '

c) duürch organisatorische Veränderungen Mittel.,eingespart

werden k ö n n e n ", ’ -- • ’ .,■> '* > - ; ■' ’ / '■/- , - .:f



% '*1 ->

' I

’-i §23. Prüfungsbericht ’ • v % / V . - ir. , ■ * ' i ,’ ' <

■' (l) Der Bericht -des übeiprüfungsauss’chusses muß/bestätigen, i- 

' ‘daß die Vom Finanzreferentön

nahmen,und Ausgaben mit der Buchführung Über eins timmen.» und . 

daß sie * ordnungsgemäß be legt s i n d d a ß  der Haushaltsplan ein--*

; gehalten wörddh ist, -bz\Ä. \irel che Abweichungen s Vor gekommen /

) sind, .ferner o"b: die'- GenfehiaigUng des Parlamentes^für tiberplan- "

. mäßige,Ausgaben vor/liegt bzw» -hoch zu er t eilen ist. ,i ' ’ ”

‘ §24~ Entlastung ;• , r - 7 J ' r' V  i '■ ' ■*

M ) Auf Grund deV Prüfurigsberichte wird der-Einänzreferent * ' "

für seine gesamte .Tätigkeit vom Parlament entlastet •* Die 

. Berichte,^bilden zugleich die Grundlage- für die^Ehtiastuhg.' n .

der rAStA^iiitgliedeV durch das Parlament»:-- ' ; ,,, ' ‘» * ; \

(2):._ Herden, in den Prüfungsberichten flähgel festgesthllt’» ' ‘ .

.so müssen diese vor der Entlastung behöben werden. '! >- ’

§25' Prüfung durch einen* anerkannten BüchprÜlTer , /•; v' *■ ’

Der Vermögensbeirat bestellt einen, anerkannten..;Buchprüfer, . 

der hm Ende eines-jeden Semesters unaufgefordert einen ; ^ ,

V Buchprüfungsbericht Zu, eisteilen, und .mind^esthnä’ einmal im’ ’ v , 

Semester 'unähgekündigt ^eine Buchprüfung yorzunehmen-hat. ■' ' \j

" \D-i-e Prüfung erstreckt sich auf die ordnungsgemäße Führung - ( 

der kassehgeschäf-te^'..und-^die; Berechtig.!rig. der husgähen hach den 

Beschlüssen des Vermögehsbeirates. Auf Grund des Berichtes*

' des Buchprüfers-erteilt der; yermögehsbeirat dem Finanz- '

referenten Erttiästüngi , * *< ' '; 4 ” 'V>. ' VT.'"’, * • .7 .• ' 7-, .7*,

.. IV.’ Schlüßbestiämuhgen" .* ’ ' *■ 'J-v; “•* - . . ■ ' • - 7  ,/■ ' ;
' ; ’• . *- \ * • *’• \ • < / "

§26 Reisekosteilordnung , '' ’ ,  ̂ ! j  ̂̂  . ’♦/ >

Zu ̂ dieser Finanzördnving -gehört eine Beisekoistehordnting. '

-. §27 Inkraf 11re ten undvAnderüngen ;; ■ ’ , ' - 'V- , 'f<-, ; .H; *
«■tHMMWiWWIMIIIIWIll  I im  I enO',« ■■ t  , s

,,inkraf ttreten^ sowie Änderungen dieser F*iiiaft’zer.dhungsi'e'geit 

Art ,:kh der "Satzüns^ der Btüdentenschaft der Technischen,- » ’v 

Hochschule ■Darmstadt. ''7-.,;..’.’-' ?
“i 1 * _. ̂

_ -r s

»* ' t *->

Därmstadt, den Ä14« 12« 1065a
. . . .  -* * ’ "» i* j - **-*’#'* • ,

1 J



REISEKÜSTENORDNUNG

der Studentenschaft der Technischen Hochschule Darmstadt 
; ’ - Körperschaft des öffentlichen Rechts -

§1 Geltungsbereich

Die Reisekostenordnung gilt in allen Fällen, in denen 
Studenten der THD auf Grund ihrer Tätigkeit in den Organen 
der Studentenschaft als offizielle Vertreter der Studenten
schaft entsandt, eine Reise durchführen bzw. an einer Tagung 

. teilnehmen.

§2 Reisekosten

(t) Erstattet werden gegen Beleg der Fahrpreis 2,Klasse und 

ggf* D-Z^gzuschlag. ‘ . ■ -

(2) Für die Fahrt mit dein Kraftwagen werden erstattet: V

Dil 0,10 -je km. Nehmen an der Fahrt mehrere Personen teil, so 

werden erstattet: , , -

bei zwei Personen DM 0,1k je km .

bei drei und mehr Personen DM 0,17 je km,

(3) Für Fahrtkostert, für die keine Originalbelege beizu
bringen sind, sind Eigenbelege anzufertigen, die die kilo

meterzahl und den Fahrpreis enthalten sollen.

( k )  Im Einvernehmen mit dem Finanzreferenten können auch 

andere Verkehrsmittel benutzt werden, sofern dadurch eine
" i  ,  , ■ .

Ersparnis erzielt werden kann oder sofern besondere Umstände 

- diese Ausnahme rechtfertigen» 1
(5) Es ist grundsätzlich der kürzeste Reiseweg zu wählen,

/ ' - ■

§3 Tage- und Übernachtungsgeld -

(l) Erstattet werden pauschal (ohne Belegzwang) folgende

Sätze: „

a) für jeden vollen Tag Abwesenheit vom Studienort DM 12.-—

b) für jeden angebrochenen Tag und bei Abwesenheit 

unter einem Tag gelten folgendexSätze:

16 - 2 k  Std. DM 12,—

8 - 16 Std. ' DM 8.—
k  - 8 Std. DM 5,—

In den vorgenannten Sätzen sind Übernachtungsgelder nicht 

mit -einbegriffen.

(2) ' Übernachtungsgelder werden gegen Beleg bis zu DM 12.—  

pro Übernachtung erstattet»

(3) Rei Auslandsreisen wird ggf. ein Aufschlag von 50$ er
stattet.
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§ k  Tagungsgebühren

Tagungsgebühren werden gegen Beleg erstattet.

Enthalten Tagungsgebührenkosten für: f •

a) eine Mahlzeit, so ermäßigt sich der Satz um ’

b) VöilverRflegung, so - ermäßigt sich der Satz um 50$ '

§5 Allgemeine Bemerkungen

( t.) Im Rahmen der unter § 2-4 genannten Sätze können 

Vorschüsse gegeben werden.

( 2) Alle Reisekosten müssen innerhalb von i 1:4 Tagen nach 

Rückkehr abgerechnet werden. \ 7
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§6 Härtefälle . ' « <

In Härtefällen können unvermeidliche Ausgaben, die durch 

Beleg nachgewiesen werden, und die die Sätze in § 2-^ 

übersteigen; nachträglich voot 2 Vorstandsmitgliedern 

zusammen mit dem Finanzreferenten genehmigt werden.

Darmstadt, den 1k .12*1965 
Mü/G


